
 

 

Datenschutzinformation für die Applikation Straßengüterver-

kehrserhebung 

Diese Datenschutzinformation informiert Sie über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der 

Applikation Straßengüterverkehrserhebung. 

Name und Anschrift der Verantwortlichen 

Die Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO, Verordnung (EU) 2016/679) 

sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist: 

STATISTIK AUSTRIA 

Bundesanstalt Statistik Österreich 

Guglgasse 13, 1110 Wien 

Telefon: +43 1 711 28-0 

 

E-Mail: office@statistik.gv.at 

Website: www.statistik.at 

Name und Anschrift der Datenschutzbeauftragten: 

Mag. Maria-Christine Bienzle 

Bundesanstalt Statistik Österreich 

Guglgasse 13, 1110 Wien 

E-Mail: dsgvo@statistik.gv.at 

Allgemeines zur Applikation Straßengüterverkehrserhebung 

Im Rahmen ihrer durch das Bundesstatistikgesetz 2000 definierten Aufgaben erhebt Statistik Austria Da-

ten u.a. durch die Befragung von Auskunftspersonen (Respondent:innen) mittels Formularen. Gemäß 

§ 28 Bundesstatistikgesetz 2000 sollen diese Befragungen auch auf elektronischem Weg ermöglicht wer-

den. 

Die Applikation Straßengüterverkehrserhebung ist ein elektronischer Fragebogen, der für die Straßengü-

terverkehrserhebung bereitgestellt wird und für die Respondent:innen zugänglich ist. Häufig beziehen 

sich die mit diesem Fragebogen erhobenen Daten nicht auf natürliche Personen, sondern auf Einheiten 

wie z.B. Unternehmen, die nicht in den Anwendungsbereich der Datenschutz-Grundverordnung fallen. 
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Daten, die mit der Applikation Straßengüterverkehrserhebung erfasst wer-

den 

Beim Befüllen eines solchen Fragebogens ist es Ihnen jederzeit möglich, die eingegebenen Daten in ei-

ner Datenbank zu speichern. Solche teilweise ausgefüllten Fragebögen gelten nicht als gemeldet und 

werden bei Statistik Austria nicht weiterverarbeitet. Sie können von Ihnen jederzeit wieder gelöscht 

werden und gänzlich neu befüllt werden. 

Um die eingetragenen Daten für die weitere Aufarbeitung freizugeben, müssen Sie den Fragebogen mit 

der Schaltfläche "Berichtswoche an STAT senden" an Statistik Austria übermitteln. Der Fragebogen ist 

danach für Sie nicht mehr zugänglich. Sie können jedoch eine PDF-Version des ausgefüllten Fragebogens 

herunterladen. 

Nach der Übermittlung der Daten werden diese aus der Applikation Straßengüterverkehrserhebung ex-

portiert und weiterverarbeitet (nähere Informationen dazu finden Sie in der erhebungsspezifischen Da-

tenschutzinformation). 

Es kann vorkommen, dass Statistik Austria Respondent:innen um freiwillige Beantwortung von Fragen 

zum Zeitaufwand für die Beantwortung des Fragebogens ersucht. Die Daten ermöglichen die Belastung 

der Respondent:innen durch die Erhebung darzustellen. Sie dienen auch dazu Maßnahmen auszuarbei-

ten, die der Respondent:innenentlastung dienen. 

Angaben zum:zur Sachbearbeiter:in eines Fragebogens (Kontaktperson) 

Auch wenn sich die mit der Applikation Straßengüterverkehrserhebung erhobenen Daten nicht auf na-

türliche Personen beziehen, ist es im Rahmen der Aufarbeitung notwendig, dass ein:e Mitarbeiter:in Sta-

tistik Austria den:die Sachbearbeiter:in des Fragebogens kontaktiert. Deshalb werden die dafür notwen-

digen Angaben (Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse) abgefragt. Diese Angaben werden folgen-

dermaßen verarbeitet: 

a. Sie werden zusammen mit den anderen im Fragebogen erfassten Daten aus der Applikation Straßen-

güterverkehrserhebung exportiert und von der für die Erhebung zuständigen Organisationseinheit verar-

beitet. Nähere Informationen dazu finden Sie in der erhebungsspezifischen Datenschutzinformation. 

b. Bei Erhebungen, bei denen die Verwaltung der Respondent:innen im Statistischen Unternehmensre-

gister (Register der statistischen Einheiten gemäß § 25a Bundesstatistikgesetz 2000) erfolgt, werden sie 

ans Statistische Unternehmensregister weitergegeben. 

Angaben zum:zur Respondent:in 

Jeder:jede Respondent:in, der:die im Rahmen einer mit der Applikation Straßengüterverkehrserhebung 

durchgeführten Erhebung einen elektronischen Fragebogen ausfüllt, bekommt eine eindeutige ID (Res-

pondent:innen-ID bzw. RID) zugewiesen. Zusätzlich zur RID können in der Datenbank der Applikation 

Straßengüterverkehrserhebung optional einige weitere Angaben (z.B. Name und Adresse) gespeichert 
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werden. Da es sich bei den meisten Respondent:innen nicht um natürliche Personen handelt, fallen 

diese Daten meistens nicht in den Anwendungsbereich der Datenschutz-Grundverordnung. 

Die Angaben zum:zur Respondent:in werden gelöscht, sobald sie für die Durchführung der Erhebung 

nicht mehr benötigt werden. 

Server-Logfiles 

Am Beginn einer Session bzw. bei jedem Seitenaufruf werden folgende Daten in die Logfiles des Applika-

tions-Servers geschrieben: Datum/Uhrzeit, Userid, Session-ID, User-Agent-String des verwendeten 

Browsers, Respondent:innen-ID, ID des Fragebogens, ID der aufgerufenen Seite, Inhalt des JavaScriptEn-

abledCheck-Cookies (siehe Abschnitt "Cookies") sowie technische Angaben wie verfügbarer und verwen-

deter Hauptspeicher am Server, Dauer der Verarbeitung des Requests etc. Diese Logfiles dienen zur Feh-

leranalyse und werden in seltenen Fällen auch zum Nachvollziehen der Aktionen eines:einer Respon-

dent:in verwendet, wenn Unstimmigkeiten hinsichtlich der Erfüllung der gesetzlichen Auskunftspflicht 

auftauchen. Außerdem dienen die Daten zur Optimierung der Applikation und zur Sicherstellung der Si-

cherheit unserer informationstechnischen Systeme. 

Die Logfiles sind nur in der Direktion IT zugänglich, werden regelmäßig verschlüsselt und nach spätes-

tens zwei Jahren gelöscht. 

Die in den Logfiles gespeicherten Daten sind zum sicheren Betrieb zwingend erforderlich. Es besteht 

folglich seitens des:der Nutzer:in keine Widerspruchsmöglichkeit. 

Cookies 

Cookies sind kleine Textdateien, die von unseren Servern aus auf Ihrem IT-Endgerät gespeichert werden. 

Es werden nur Cookies verwendet, die nicht dauerhaft gespeichert werden, sondern beim Schließen des 

Browsers automatisch wieder entfernt werden (sogenannte Session-Cookies). 

Es handelt sich um folgende Cookies, die für die Funktionalität der Anwendung notwendig sind: 

a. JSESSIONID: eindeutige ID, um einen:eine Benutzer:in zu identifizieren. 

b. JavaScriptEnabledCheck: enthält die Information, ob in Ihrem Browser das Ausführen von Javascript-

Funktionen aktiviert ist. Außerdem werden einige Session-Cookies vom "Statistik Austria Portal" (siehe 

Abschnitt "Angaben zur Authentifizierung") sowie von der Firewall der Website www.statistik.at gesetzt. 

Nähere Informationen finden Sie in den entsprechenden Datenschutzinformationen. 

Angaben zur Authentifizierung 

Respondent:innen erhalten die Zugangsdaten – d.h. einen Anmeldenamen und ein Passwort – übermit-

telt, mit denen sie Zugriff auf die Applikation erhalten. Die Authentifizierung erfolgt über das "Statistik 

Austria Portal", das zum österreichischen Portalverbundsystem gehört. Die Datenschutzinformation des 

"Statistik Austria Portal" finden Sie hier. 

https://portal.statistik.at/resources/datenschutzinformation_fuer_portal.pdf
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TSL-Verschlüsselung 

Um Ihre übermittelten Daten bestmöglich zu schützen, wird eine TSL-Verschlüsselung verwendet. Sie 

erkennen derart verschlüsselte Verbindungen am Präfix "https://" in der Adresszeile Ihres Browsers. Un-

verschlüsselte Seiten sind durch "http://" oder durch das Fehlen eines Präfixes erkennbar. 

Sämtliche Daten, die Sie bei der Verwendung der Applikation Straßengüterverkehrserhebung übermit-

teln, können dank TSL-Verschlüsselung von Dritten nicht gelesen werden. 

Wahrnehmung der Betroffenenrechte 

Auf Grundlage der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) stehen natürlichen Personen folgende 

Rechte zu: Recht auf Auskunft (Artikel 15 DSGVO), Recht auf Berichtigung (Artikel 16 DSGVO), Recht auf 

Löschung (Artikel 17 DSGVO), Recht auf Einschränkung (Artikel 18 DSGVO), Recht auf Datenübertragbar-

keit (Artikel 20 DSGVO) sowie Recht auf Widerspruch (Artikel 21 DSGVO), sofern diese Rechte aufgrund 

der rechtlichen Vorgaben im konkreten Fall zum Tragen kommen. Um diese Rechte geltend zu machen, 

wenden Sie sich bitte per E-Mail an dsgvo@statistik.gv.at oder per Brief an die Adresse der oben ge-

nannten Datenschutzbeauftragten. 

Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde 

Sollte es Anlass zu Beschwerden wegen der Verarbeitung personenbezogener Daten geben, so können 
sich betroffene Personen an die österreichische Datenschutzbehörde (Barichgasse 40-42, 1030 Wien; E-
Mail: dsb@dsb.gv.at) als Aufsichtsbehörde wenden.  

mailto:dsgvo@statistik.gv.at

